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Gemeinde Oberaudorf, Kufsteiner Str. 6, 83080 Oberaudorf

Bekanntmachung
Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 54 ,,Ostlich des Hoffeidrings"

JJj: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gema8 § 10 Abs. 3 BauGB
(Baugesetzbuch)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.02.2025 die eingegangenen
Steilungnahmen abgewogen und den Bebauungspian Nr. 54 ,,Ost!ich des
Hoffeidrings" ais Satzung beschlossen.

Dieser Beschluss wird hiermit gemal3 § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt
gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Jeder kann den Bebauungsplan mit der BegrUndung sowie die
zusammenfassende Erkiärung Uber die Art und Weise, wie die Umweltbelange
und die Ergebnisse der Offentiichkeits- und Behordenbeteiligung in dem
Bebauungsplan berucksichtigt wurden, und aus weichen GrUnden der Plan nach
Abwãgung mit den gepruften, in Betracht kommenden anderweitigen
Planungsmoglichkeiten gewählt wurde, während der aligemeinen Dienststunden
bei der Gemeinde Oberaudorf, Rathaus, Kufsteiner Str. 6, 83080 Oberaudorf, 1.
Obergeschoss Zimmer 11 einsehen und über deren Inhalt Auskunft veriangen.

Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verietzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mãngeln der Abwãgung sowie die Rechtsfoigen
des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verietzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berucksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängei des Abwägungsvorgangs
und

4. nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehier,

wenn sie nicht innerhaib eines Jahres seit Bekanntmachung des
Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden
sind; der Sachverhalt, der die Verietzung oder den Mange! begründen soil, ist
darzulegen. Aul3erdem wird auf die Vorschrift des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach eriöschen Entschãdigungsansprüche
für nach den § 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermogensnachteiie, wenn
nicht innerhaib von drei Jahren nach Ablauf des Kaienderjahres, in dem die
Vermogensnachteiie eingetreten sind, die Fäiiigkeit des Anspruches
herbeigeführt wird.
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Alle Bebauungsplanunterlagen können
www.oberaudorf.de eingesehen werden.

GEMEINDE OBERAUDORF, 09.05.2025
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Dr. Matthias Bernhardt
Erster Bürgermeister
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auch im Internet unter

Amtstafel Oberaudorf/Niederaudorf
Aushang vom 12.05.2025 bis 16.06.2025


